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Regeste
Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)
Erwägungen
E. 1
Am 1. März 2019 ist die Teilrevision des AsylG vom 26. Juni 1998 (AS 2016 3101; SR 142.31) in Kraft getreten. Für das vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des AsylG vom 25. September 2015).
E. 2.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.
E. 2.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Die Be-schwerdeführenden haben am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und aArt. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist - unter Vorbehalt von Erwägung 2.3 - einzutreten.
E. 2.3
Die Beschwerdeführenden und ihre Kinder wurden wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung vorläufig aufgenommen. Die Bedingungen für einen Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit, Unmöglichkeit) sind praxisgemäss alternativer Natur. Ist eine von ihnen erfüllt, erweist sich der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar und die weitere Anwesenheit in der Schweiz ist gemäss den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln (vgl. BVGE 2011/7 E. 8; u.a. Urteil des BVGer E-86/2017 vom 7. November 2018 E. 7.3). Vor diesem Hintergrund ist auf den Antrag auf Feststellung der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs mangels Rechtsschutzinteresse nicht einzutreten.
E. 3.1
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Flüchtlingseigenschaft, der Asylpunkt sowie die verfügte Wegweisung. Der Wegweisungsvollzug ist nicht mehr zu prüfen, nachdem die Vorinstanz die Beschwerdeführenden und ihre Kinder in der Schweiz vorläufig aufgenommen hat.
E. 3.2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG.
E. 4
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich um eine solche, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.
E. 5.1
Gemäss Art. 29 VwVG haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör, welcher als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse umfasst, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3; BVGE 2009/35 E. 6.4.1 mit Hinweisen). Mit dem Gehörsanspruch korreliert die Pflicht der Behörden, die Vorbringen tatsächlich zu hören, ernsthaft zu prüfen und in ihrer Entscheidfindung angemessen zu berücksichtigen. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. BGE 143 III 65 E. 5.2).
E. 5.2
Die Beschwerdeführenden machen geltend, die Vorinstanz habe die Begründungspflicht verletzt, da sie es unterlassen habe, die Ausführungen der Beschwerdeführerin und des Sohnes C._______ zu berücksichtigen. Auch sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz die Gründe für die Rückkehr nach Afghanistan nicht beachtet habe.
E. 5.3
Im vorliegenden Fall beruhen die Asylgründe auf den Problemen respektive Erlebnissen des Beschwerdeführers in Afghanistan, mithin sind vor allem seine Aussagen für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit relevant. Betreffend den Konflikt mit G._______ hielt die Beschwerdeführerin zudem fest, sie könne keine Angaben dazu machen (vgl. SEM-Akte A33/11 F14 und F19). C._______ erwähnte nichts von den Problemen mit G._______ (vgl. SEM-Akte A6/11 Ziff. 7.01). Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung die wesentlichen Überlegungen genannt, von denen sie sich hat leiten lassen. Eine sachgerechte Anfechtung der vorinstanzlichen Verfügung war - wie die vorliegende Beschwerde zeigt - möglich. Eine Verletzung der Begründungspflicht liegt nicht vor.
E. 6.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).
E. 6.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
E. 7.1
Die Vorinstanz gelangt in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen betreffend den Familienkonflikt genügten den Anforderungen an das Glaubhaftmachen gemäss Art. 7 AsylG nicht. Der Beschwerdeführer habe unterschiedliche Angaben zum von G._______ verlangten Schreiben gemacht. Zudem habe er bei der BzP lediglich gemutmasst, diejenigen, die den Vater getötet hätten, hätten ihn entführt. Im Gegensatz dazu sei er sich bei der Anhörung sicher gewesen, dass es die gleichen Leute gewesen seien. Die Aufforderung an den Beschwerdeführer, einen schriftlichen Racheverzicht zu unterzeichnen, sei nicht einleuchtend. Ein solcher wäre keine abschliessende Garantie dafür, dass keine Rache verübt werde. Zudem mache es keinen Sinn, eine solche Zusicherung auf (...) bis (...) Jahre zu beschränken. Durch diese Zusicherung gestehe der Täter seine Tat quasi selbst sein, was unlogisch sei. Nicht nachzuvollziehen sei auch, dass der Täter erst nach so langer Zeit eine solche Garantie verlange. Weiter sei nicht erklärlich, dass der Beschwerdeführer trotz bestehender Gefährdung im Jahr 2004/05 vom Iran nach Afghanistan zurückgekehrt sei. Nachdem er Afghanistan nach rund drei Jahren wieder verlassen habe, sei er im Jahr 2017 (recte: 2016) erneut nach Afghanistan zurückgekehrt, was in Anbetracht der Bedrohungslage keinen Sinn ergebe. Die Vorbringen seien darüber hinaus substanzlos geschildert worden und enthielten Verallgemeinerungen sowie Übertreibungen. Die Entführung habe er nicht überzeugend beschrieben. Sodann sei nicht nachvollziehbar, dass die Entführer erst nach drei Tagen eine Geldforderung gestellt haben wollen. Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung weiter fest, die schlechte Sicherheitslage und die schwierigen Lebensbedingungen erfüllten die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht, seien mithin nicht asylrelevant. Die Probleme im Iran seien ebenfalls nicht asylrelevant, da eine asylrechtliche Verfolgungssituation lediglich in Bezug auf den Heimatstaat Afghanistan bestehen könne.
E. 7.2
In der Rechtsmitteleingabe rügen die Beschwerdeführenden eine Verletzung von Art. 7 AsylG. Entgegen der vorinstanzlichen Argumentation habe sich der Beschwerdeführer betreffend das Bestätigungsschreiben sowie die Identität der Entführer nicht widersprochen. Es habe sich um zwei verschiedene Bestätigungen gehandelt. Anlässlich der Anhörung habe er sodann nicht gesagt, sich sicher zu sein, wer die Entführer gewesen seien. Die Vorinstanz habe sodann den Umstand nicht berücksichtigt, dass die Angaben der Beschwerdeführenden und des Sohnes C._______ im Wesentlichen übereinstimmten. Es sei nachvollziehbar und plausibel, dass G._______ ein Bedürfnis gehabt habe, dass der Beschwerdeführer diese beiden Bestätigungen ausstelle, insbesondere auch vor dem Hintergrund von dessen politischer Karriere. Anlässlich der Anhörung hätten sie - die Beschwerdeführenden - weiter dargelegt, weshalb sie nach Afghanistan zurückgekehrt seien. Entgegen der vorinstanzlichen Ansicht seien die Ausführungen des Beschwerdeführers nicht substanzlos und ohne emotionale Anteilnahme ausgefallen. Der Beschwerdeführer sei nicht aufgefordert worden, weitere Details zu nennen. Zudem enthielten die Schilderungen der Beschwerdeführerin viele Realkennzeichen. In der Rechtsmitteleingabe halten die Beschwerdeführenden im Weiteren fest, die Blutfehde mit G._______ sei asylrelevant. Bei einer Rückkehr seien sie gefährdet, ernsthaften Nachteilen ausgesetzt zu sein. Dass G._______ und seine Anhänger nicht vor Gewalt zurückschrecken würden, habe sich bei der Tötung des Vaters des Beschwerdeführers, der Entführung des Beschwerdeführers sowie der Zerstörung des (...) gezeigt. Der Beschwerdeführer sei als einer der nächsten männlichen Verwandten seines Vaters das Ziel der gegen die Familie geführten Blutrache. Das Verfolgungsmotiv bei Blutfehde sei die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. In Afghanistan stehe darüber hinaus kein funktionierendes staatliches Schutzsystem zur Verfügung.
E. 8.1
Zunächst ist festzustellen, dass die Beschwerdeführenden in der Rechtsmitteleingabe die Schlussfolgerung der Vorinstanz, die allgemeine Lage in Afghanistan sowie die Probleme im Iran seien nicht asylrelevant, anerkennen. Es erübrigt sich deshalb, näher darauf einzugehen.
E. 8.2
Was den Familienkonflikt mit G._______ und die Entführung des Beschwerdeführers betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht nicht an die Begründung der Vorinstanz gebunden ist (Art. 62 Abs. 4 VwVG); es kann die Beschwerde auch aus anderen Überlegungen als jenen der Vorinstanz abweisen (sog. Motivsubstitution vgl. Madeleine Camprubi in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, N. 16 zu Art. 62 VwVG Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, S. 398, Rz. 1136).
E. 8.3
Die Beschwerdeführenden machen als Ausreisegrund zunächst geltend, der Beschwerdeführer befinde sich wegen der Tötung seines Vaters und eines Onkels vor mehreren Jahrzehnten in einem Konflikt mit G._______ und dessen Familie respektive Anhängern (vgl. SEM-Akte A32/15 F22 ff.). Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts fehlt es der privaten Familienfehde allerdings - entgegen den Darlegungen in der Rechtsmitteleingabe - an einem asylrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv gemäss Art. 3 AsylG (vgl. dazu Urteile des BVGer D-3855/2019 vom 20. August 2019 E. 7.2, D-4214/2018 vom 20. November 2018 E. 6.2, D-4321/2018 vom 6. September 2018 E. 5.2 sowie E-5977/2015 vom 2. Oktober 2015 E. 4.2). Unabhängig von der Glaubhaftigkeit der diesbezüglichen Ausführungen erweist sich dieses Vorbringen als nicht asylrelevant.
E. 8.4
Sodann bringen die Beschwerdeführenden vor, der Beschwerdeführer sei entführt, festgehalten, dabei misshandelt und nach zwei Wochen gegen die Bezahlung von (...) Dollar wieder freigelassen worden (vgl. SEM-Akte A32/15 F49 sowie A33/11 F14 S. 4 f.). Sowohl den Aussagen der Beschwerdeführerin als auch jenen des Beschwerdeführers lässt sich entnehmen, dass es in Herat zum damaligen Zeitpunkt regelmässig zu Entführungen wohlhabender Personen und Erpressung von deren Familien gekommen ist (vgl. SEM-Akte A32/15 F53 f. sowie SEM-Akte A33/11 F13). Der Beschwerdeführer gab ausdrücklich an, die Entführer hätten gedacht, er sei reich (vgl. SEM-Akte A23/13 Ziff. 7.01). Auch im Fall der Entführung des Beschwerdeführers ging es demnach einzig um das Erzielen eines Lösegeldes (vgl. SEM-Akte A23/13 Ziff. 7.01 sowie A32/15 F49). Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass zur Annahme, dass ein anderes Motiv als die Erzielung eines Lösegeldes der Grund für die Entführung des Beschwerdeführers gewesen ist. Im Übrigen handelt sich es bloss um eine vage Vermutung des Beschwerdeführers, dass G._______ für diese Entführung verantwortlich gewesen sein soll (vgl. SEM-Akte A32/15 F56 f. und A23/13 Ziff. 7.01). Auch die Beschwerdeführerin gab an, sie habe nicht gewusst, wer der Entführer gewesen sei, und Angst davor gehabt, es könnte sich um G._______ handeln (vgl. SEM-Akte A33/11 F14 S. 5). Da die Entführung des Beschwerdeführers einzig wegen der Erpressung von Geld erfolgte, fehlt es auch diesem Vorbringen an einem Motiv nach Art. 3 AsylG und ist damit nicht asylrelevant. Schliesslich substantiieren die Beschwerdeführenden das Vorbringen, dem Beschwerdeführer drohe wegen der Weigerung, bestimmte islamistische Zusammenhänge zu unterstützen, asylrelevante Verfolgung, nicht ansatzweise. Den Akten lassen sich keine Hinweise entnehmen, dass er in dieser Hinsicht eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung geltend gemacht hat.
E. 8.5
Die Beschwerdeführerin machte sodann keine in ihrer Person liegenden Asylgründe in Afghanistan geltend (vgl. SEM-Akte A33/11 F25).
E. 8.6
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden unabhängig von deren Glaubhaftigkeit den Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht zu genügen vermögen und die Vorinstanz die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint sowie die Asylgesuche abgelehnt hat.
E. 9.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).
E. 9.2
Die Beschwerdeführenden und ihre Kinder verfügen insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).
E. 10
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
E. 11
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Be-schwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der am 20. Februar 2020 einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. (Dispositiv nächste Seite)
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